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K 9260 - Ausbau der Ortsdurchfahrt Medingen, Weixdorfer Straße
Ihr Schreiben vom 15.02-2015

Sehr geehrter Herr Edelmann t

bezugnehmend auf lhr o.g. Schreiben zu unserem persönlichen Gespräch vom
23.01.2015 möchte ich lhnen nach Prüfung der Sachlage wie folgt antworten:

Grundsätzlich sind auch wir mit dem derzeitigen Straßenzustand unzufrieden und sehen
Ausbaubedarf.
Der angenommene erforderliche Planungszeitraum von eineinhalb Jahren muss unter
Beachtung vergleichbarer Vorhaben als das minimal erforderliche Zeitfenster zur Her-
stellung des Bau- und Planungsrechts betrachtet werden. Treten z. B. größere Probleme
beim Umweltrecht oder Grunderwerb auf, kann das zu Verzögerungen in Jahren führen.

Ausgehend von den zur Förderung angemeldeten Vorhaben der Gemeinde Ottendorf-
Okrilla erscheint uns dahingehend besonders dringlich der Abgleich der Ausbauvorha-
ben im Wirken der Gemeindeverwaltung Ottendorf-Okrilla. Wie es lhnen sicherlich be-
kannt ist, trägt die betreffende Gemeinde nach der Ortsdurchfahrtenrichtlinie (ODR) die
auf sie entfallenden anteiligen Kosten. Des Weiteren wird darin der Abschluss einer Ver-
einbarung zum Vorhaben (ODV) als Voraussetzung finanzieller Zuwendungen geregelt.

Vor dem Hintergrund der erforderlichen planerischen Vorleistungen haben wir der
Gemeinde Ottendorf-Okrilla empfohlen, die erforderlichen Verlegungen der Schmutz-
wasseranlagen der Gemeinde vorauslaufend auszuführen. Für die von der Gemeinde
dafür benötigten straßenrechtlichen Zustimmungen im Bereich der Kreisstraße K 9260
Weixdorfer Straße, sichern wir Ihnen dahingehend Unterstützung der Kreisverwaltung
als Baulastträger zu.
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Mit dem Bürgermeister, Herrn Langwald, gibt es bereits erste Abstimmungen zur gesam-
ten Herangehensweise.

Nicht zuletzl möchten wir uns für die von thnen zugesicherte Unterstützung bei der
Gesprächsführung mit den privaten Grundstückseigentümern bedanken.

Mit freundlichen Grüßen
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